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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgenossischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
inshesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitschrift ,Der Armenpfleger*

Redaktion: H. WY D E R, Fiirspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART. INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZU RICH.— Nachdruck ist nur unter Quellenangabe gestattet,

2. JAHRGANG NR. 11 I.NOVEMBER 1939
R Yl T e LA S PN R ORI

A. Entscheide des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes
gemiiB Art. 18 des Konkordates iiber die wohnértliche Unterstiitzung

XXVIII.

Wenn friither unverschuldet ecingetretene Unterstiitzungsbediirftigkeit dureh
schuldhafte Verwahrlosung wesentlich erhoht wird, kann der Wohnkanton gemiB
Art. 13, Abs. 1 des Konkordates die konkordatliche Behandlung des Falles ab-
lehnen (Tessin c. Bern i. S. E. F. B.-B., von Neggio, in Neuveville, vom 17. Au-
gust 1939).

In tatsdchlicher Beziehung :

E. F. B.-B., Schlossermeister, von Neggio (Tessin), geb. 1887, ist in Biel auf-
gewachsen. Im Oktober 1925 ist er von Landeron (Neuenburg) her nach Neuveville
(Bern) zugezogen, und seither hat er im Kanton Bern Konkordatswohnsitz. Er
ist verheiratet und hat 12 Kinder, geboren 1919 bis 1933.

Im August 1929 wurde B. unterstiitzungsbediirftig; die Kosten wurden gemif3
Konkordat von den Kantonen Bern und Tessin getragen. Als Grund der Be-
diirftigkeit ist in der Konkordatsanzeige von Neuveville angegeben: , La famille
B. est dans I'indigence & cause des grandes charges qui résultent d’un aussi grand
nombre d’enfants. Le mari, serrurier, n’a pas toujours du travail suivi et lucratif.

Im Sommer 1938 wurde in Neuveville gegen B. eine Strafuntersuchung wegen
unsittlicher Handlungen gegeniiber seinen minderjéhrigen Tochtern durchgefiihrt.
Die Untersuchung wurde durch Verfiigung des Untersuchungsrichters von Neuve-
ville vom 2. September 1938 mangels rechtsgeniiglichen Beweises eingestellt,
ohne Entschidigung an den Angeschuldigten, und unter Ubernahme der Kosten
auf die Staatskasse. Die Akten ergeben trotz der Einstellung ein Bild schwerer
sittlicher Verwahrlosung in der Familie B. Der Vater hat sich den Kindern in
unsittlicher Absicht gendhert. Die minderjihrigen Kinder behaupteten, die Eltern
hitten vor ihren Augen den Beischlaf vollzogen, und sie héitten auch den Vater
allein bei der Vornahme unziichtiger Handlungen beobachtet. Die minderjihrigen
Kinder haben unter sich Handlungen begangen, die nahe an den Tatbestand der
Blutschande heranreichen.

Wegen dieser Tatsachen hat die Vormundschaftsbehorde sofort einen Teil
der minderjihrigen Kinder des B. den Eltern weggenommen und teils im Waisen-
hause, teils privat versorgt; spater zeigte sich die Notwendigkeit, alle minder-
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jahrigen Kinder zu versorgen. Dadurch wurden die Unterstiitzungsauslagen
wesentlich erhéht.

Durch Beschlul vom 18. April 1939 verfiigte der Regierungsrat des Kantons
Bern gegen B., gestiitzt auf Art. 13, Abs. 1 und Art. 17 des Konkordates iiber die
wohnortliche Unterstiitzung, die Heimschaffung. Diese erstreckt sich auf die
Ehefrau und neun von den 12 Kindern. Gegen diesen Beschluf3 richtet sich der
vorliegende Rekurs.

Tessin hilt die Heimschaffung fiir nicht gerechtfertigt, weil die erste Ursache
der Unterstiitzungsbediirftigkeit, laut Konkordatsanzeige, nicht in einem Ver-
schulden des B., sondern in der groflen Kinderzahl und mangelndem Verdienste
gelegen habe. Die Strafuntersuchung diirfe, da sie eingestellt worden sei, zur Be-
lastung des B. nicht herangezogen werden.

Hieriiber hat das Departement in rechiliche Erwdgung gezogen :

Trotzdem die Strafuntersuchung eingestellt worden ist, waren die Armen-
fiirsorgebehorden berechtigt und verpflichtet, die in ihr zu Tage getretenen Tat-
sachen zu beachten und die gebotenen armenfiirsorgerischen MaBnahmen zu
treffen. Durch diese letzteren ist die frithere allerdings unverschuldete Unter-
stiitzungsbediirftigkeit wesentlich erh6ht worden. Diese Erhéhung beruht aber
auf einer schuldhaften Verwahrlosung, durch die sich B. der konkordatlichen
Unterstiitzung unwiirdig erwiesen hat. Damit sind die Voraussetzungen zur
Heimschaffung gemall Art. 13, Abs. 1, des Konkordats erfiillt.

Aus diesen Griinden hat das Departement erkannt :
Der Rekurs wird abgewiesen.

XXIX.

Das selbstiindig erwerbsfihige Kind hat selbstiindigen Konkordatswohnsitz im
“ Sinne von Art. 3, Abs. 4 des Konkordates auch dann, wenn die Eltern sich seiner
annehmen, oder wenn es bevormundet ist oder bevormundet werden sollte; eine
bestimmte Altersgrenze ist nicht festgelegt. — Fiir das Entstehen eines Konkor-
datsfalles ist nicht nur der Ablauf der Wartefrist erforderlich, sondern auch der
Eintritt der Unterstiitzungshediirftigkeit; diese Voraussetzung ist erfiillt, wenn
eine Armenbehirde etwas zu leisten hat oder auch nur zu einer Leistung sich ver-
pflichten muBl. — Fiir vom Konkordat abweichende Vereinbarungen ist diejenige
Partei streng heweispflichtig, die daraus Rechte ableitet. — Falls keine konkordats-
gemiilen Heimschaffungsgriinde vorliegen, der Heimtransport aber gleichwohl
vollzogen wird, stellt dies eine konkordatswidrige Abschiebung im Sinne von Art. 12,
Abs. 2 des Konkordates dar; der Fall bleibt demnach gemiB Abs. 3 dieses Artikels
ein Konkordatsfall, wobei es ganz allgemein so zu halten ist, als ob der Wegzug,
resp. die Heimsehaffung nicht erfolgt wiire (Uri c. Luzern, i. S. D. G., von Sisikon,
wohnhaft gewesen in Kriens, vom 21. August 1939).

In tatsachlicher Beziehung :

D. G., von Sisikon, Uri, geb. 1920, ist, weil seine Eltern fiir die Kosten seiner
Erziehung nicht aufkommen konnten, durch die Armenpflege von Sisikon in eine
Erziehungsanstalt in Altdorf eingewiesen und dort auferzogen worden. Ein Vor-
mund wurde jedoch nicht bestellt.

Durch Vermittlung des Waisenamtes Sisikon erhielt G.im Alter von 14 Jah-
ren eine Stelle bei einem Landwirt in Beromiinster (Luzern), die er am 20. No-
vember 1934 antrat. Von da an blieb er im Kanton Luzern. Von Beromiinster
kam er nach Gunzwil, von da nach Kriens. Die Stelle in Gunzwil hatte G. selbst
gefunden.
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In Beromiinster bezog G., nebst freier Station und Instandhaltung der
Wische und Kleider, einen Monatslohn von anfinglich 20.—, dann 25.— und
zuletzt 30.— Fr. In Gunzwil erhielt er einen Wochenlohn von 11.— Fr. im Som-
mer und 10.— Fr.im Winter; auch bezahlte ihm der Arbeitgeber die Kleider.
Beide Arbeitgeber sandten den Lohn an das Waisenamt Sisikon, derjenige von
Gunzwil nach Abzug eines monatlichen Taschengeldes von 5.— Fr. fiir G. Der
Arbeitgeber von Gunzwil hatte einen Arbeitsvertrag mit dem Waisenamt Sisikon
zu unterzeichnen.

Mit den einbezahlten Lohnbetrigen legte das Waisenamt Sisikon fir G. ein
Sparheft bei der Urner Kantonalbank an.

Am 30. September 1938 mufBte G., der damals in Kriens wohnte, wegen
Herzmuskelentziindung in den Luzerner Kantonsspital eintreten. An die Kosten
bezahlte ein Onkel 100.— Fr.; der Arbeitgeber in Kriens verpflichtete sich, fur
die ersten 14 Tage Spitalbehandlung aufzukommen. Fiir die iibrigen Kosten
mullte offentliche Unterstiitzung beansprucht werden. Der Stand des Spargut-
habens im Kanton Uri war den Luzerner Behorden nicht bekannt.

Das Gemeindedepartement des Kantons Luzern sandte am 7. November 1938
an die Vormundschafts- und Armendirektion des Kantons Uri eine Anzeige
betreffend Unterstiitzung auller Konkordat, wobei es sich verpflichtete, den so-
genannten Pflichtmonat im Sinne von Art. 21 des Konkordates iiber die wohn-
ortliche Unterstiitzung zu iibernehmen. Als erforderliche Unterstiitzung wurde
angegeben: Tigliche Spitalkosten Fr.5.50, sowie Nebenauslagen. Die Anzeige
enthielt die unrichtige Angabe, G. sei erst seit dem 15. Marz 1938 im Kanton
Luzern wohnhaft.

Die Armenpflege Sisikon sandte hierauf den Waisenvogt nach Luzern, der
dort mit der Spitalverwaltung verhandelte und erreichte, dal} die Verpflegungs-
taxe auf Fr. 3.70 herbgesetzt wurde. Am 27. Dezember 1938 leistete sodann die
Armenpflege Sisikon zuhanden der kantonalen Krankenanstalt Luzern schriftlich
Gutsprache fiir Bezahlung sidmtlicher Spitalkosten wiahrend der Dauer der Krank-
heit oder wihrend (hochstens) 60 Tagen.

Am 2. Dezember 1938 hatte die Urner Vormundschafts- und Armendirektion
beim Gemeindedepartement des Kantons Luzern konkordatsgemafBe Tragung der
Pflegekosten fiir G. verlangt. Der Regierungsrat des Kantons Luzern beschlo3
jedoch am 19. Dezember 1938, unter Anrufung von Art. 17 des Konkordates, die
konkordatsgemifle Kostentragung werde abgelehnt und G. sei heimzuschaffen.
Damals war das richtige Datum des Zuzugs des G. in den Kanton Luzern der
Luzerner Behorde bekannt. Dagegen war diese Behorde der irrigen Meinung, G. sei
bevormundet. Die Unterstellung des Falls unter das Konkordat wurde abgelehnt
mit der Begriindung, G. habe im Jahre 1934 nicht Konkordatswohnsitz im Kanton
Luzern begrinden kénnen, weil sein Konkordatswohnsitz sich am Sitze der zu-
stindigen Vormundschaftsbehorde, also in Sisikon, befunden habe, und weil der
damals 14jihrige G.noch nicht selbstindig erwerbsfahig im Sinne von Art. 3,
Abs. 4, des Konkordates gewesen sei. Erst nachtriglich hat Luzern noch folgende
weitere Griinde vorgebracht: Da ein Sparguthaben vorhanden sei, liege iiberhaupt
kein Armenfall vor. Die Placierung des G. durch die urnerische Armenbehérde im
Kanton Luzern sei eine verschleierte Abschiebung gewesen, dhnlich derjenigen,
die in Art. 12, Abs. 2, des Konkordates ausdriicklich verboten sei; auch aus die-
sem Grunde sei der Heimatkanton voll unterstiitzungspflichtig geblieben. Ferner
habe Uri seine alleinige Unterstiitzungspflicht durch die Gutsprache vom 27. De-
zember 1938 anerkannt.
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Gegen diesen BeschluB richtet sich der vorliegende Rekurs. Uri beharrt auf
konkordatsgeméfer Kostentragung, die ab 20. November 1938 als dem Tage,
an dem seit dem Zuzug des G. nach dem Kanton Luzern vier Jahre verflossen
waren, einzusetzen hitte.

Am 29. Dezember 1938, also vor Ablauf der in Art. 17 des Konkordates fest-
gesetzten Rekursfrist, wurde die Heimschaffung vollzogen. G. war noch nicht
wieder hergestellt, so daBl der Transport nur mit einem Auto bewerkstelligt werden
konnte. G.wurde in den Urner Kantonsspital in Altdorf eingeliefert. Dieser
Transport kostete 60.— Fr. Luzern erklart den vorzeitigen Vollzug der Heim-
schaffung wie folgt: Da der Fall vom Wohnkanton von Anfang an aufier Konkor-
dat gestellt worden sei, habe keine Verpflichtung bestanden, mit der Heimschaf-
fung bis nach Ablauf der Rekursfrist zuzuwarten. Art. 15 des Konkordates gelte
nur dort, wo die Voraussetzungen konkordatsgeméafBler Behandlung erfiillt gewe-
sen seien, der Fall aber auf Grund von Art. 13 oder 14 auller Konkordat gestellt
worden sei.

Zur Zeit ist G. wieder arbeitsfihig und nicht unterstiitzungsbediirftig. Er ist
in seiner Heimatgemeinde Sisikon (Tellsplatte) als Briickenwart in Stellung. Er
ist noch minderjahrig. Sein Sparguthaben betrug laut Meldung der Armen-
pflege Sisikon vom 6. Juli 1939 noch Fr. 405.70, wie schon am 1. Januar 1939.
Demgegeniiber sind zwei Spitalrechnungen noch nicht bezahlt, namlich eine von
Altdorf von Fr. 319.20, und eine von Luzern von Fr. 462.70.

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

G. hat am 20. November 1938 die Wartefrist erfiillt, weil er seit 20. November
1934 im Kanton Luzern selbstindig erwerbstitig war und somit selbstiandigen
Konkordatswohnsitz hatte. Allerdings war sein Erwerb gering, aber doch ge-
niigend fiir seine ebenfalls geringen Bediirfnisse. Er hatte wohl auch noch manches
zu lernen und mag als 14jihriger noch einer gewissen Fithrung bedurft haben. Im
Gegensatz zu einem Lehrling hatte er aber keinen Zuschufl notig und stand wirt-
schaftlich auf eigenen Fiissen. Anders wire es, wenn diese Lage die Folge eines
besonderen Entgegenkommens gewesen wire, etwa wenn ein Kind bei Ver-
wandten oder guten Leuten untergebracht ist, die ihm mehr geben als es verdienen
kann. Es wire falsch, auf ein gewisses Alter, z. B. 16 Jahre, als Minimum der selb-
standigen Erwerbsfihigkeit abstellen zu wollen. Man wiirde damit eine arme, aber
geniigsame und tiichtige Jugend benachteiligen, die schon frith ins Erwerbsleben
eintreten muf3 und ihm auch zu geniigen vermag. — Gemill Art. 3, Abs. 4 des
Konkordates hat das selbstandig erwerbsfihige Kind auch selbstindigen Konkor-
datswohnsitz, und zwar auch dann, wenn die Eltern sich seiner annehmen oder
wenn es bevormundet ist oder bevormundet werden miiflte.

Der Einwand von Luzern, daBl der Fall analog einer verschleierten Abschie-
bung (Art. 12) zu behandeln sei, hilt nicht Stich. Die beiden Fille sind im We-
sentlichen ganz verschieden. Bei Art. 12 handelt es sich um Personen, die schon
unterstiitzt werden miissen. Wenn dagegen eine Person veranlaf3t wird, in einem
andern Kanton eine Stelle anzutreten, mul} sie ja in diesem zuerst die Wartefrist
erfiillen, bevor sie ihm irgendwie zur Last fallen kann.

Luzern wendet weiter ein, es liege iiberhaupt kein Armenfall im Sinne des
Konkordates vor. Richtig ist, daBl der Konkordatsfall nicht schon mit dem Ab-
lauf der Wartefrist entsteht, dall vielmehr auch Unterstitzungsbediirftigkeit er-
forderlich ist. Im verliegenden Fall stellt sich die Frage, ob allenfalls der Beitrag
des Onkels oder die Gutsprache des Arbeitsgebers oder das Vorhandensein von
Ersparnissen die Entstehung des Armenfalles hinderten. Es mull aber hier der
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Grundsatz aufgestellt werden, dafl der Konkordatsfall schon dann entsteht, wenn
die Armenpflege etwas zu leisten hat oder auch nur sich zu einer Leistung (z. B.
durch Gutsprache gegeniiber einem Spital oder einer Anstalt) verpflichten muf.
Hat sie hiefiir eine, gute oder schlechte, Riickendeckung, so kann nicht auf deren
Wert abgestellt werden, da es dann ganz unméglich wére, irgendeine klare Grenze
fir das Entstehen des Konkordatsfalles zu finden. Kein Konkordatsfall liegt da-
gegen vor, wenn die Armenpflege sich ohne finanzielles Engagement einer Person
annimmt, z. B. mit gutem Rat oder mit Vermittlung einer Beschiftigung. —
Ubrigens héitte Luzern, wenn kein Armenfall vorlag, auch auBlerkonkordatlich
nicht heimschaffen diirfen. — Schon die Anzeige Luzerns an Uri vom 7. November
1938 tut dar, dal offenbar ein Armenfall vorlag. Dieser war zunédchst ein auler-
konkordatlicher, er wurde aber am 20. November 1938 mit der Erfilllung der
Wartefrist ein Konkordatsfall.

Es fragt sich weiter, ob die Ausstellung des Gutscheines durch Sisikon vom
27. Dezember 1938 den Fall auBler das Konkordat gestellt habe. Richtig ist, daf3
Sisikon die simtlichen Spitalkosten fiir 60 Tage zu bezahlen versprach. Man kann
diesem Gutschein zwei Deutungen geben: diejenige Luzerns, wonach er den Willen
bekundet, den ganzen Fall aufler das Konkordat zu stellen, oder die andere, daf3
nur fiir 60 Tage die ganzen Kosten iibernommen werden wollten, der Fall aber ein
Konkordatsfall bleiben sollte. — Fiir vom Konkordat abweichende Vereinbarun-
gen oder Erklirungen ist die Partei beweispflichtig, die daraus Rechte ableitet,
im vorliegenden Falle Luzern. Mit diesem Nachweis ist es streng zu nehmen, damit
nicht jede etwas unklare Stellungnahme eines Kantons vom anderen als ein Rechts-
verzicht gedeutet werden kann, auch wenn ein solcher moglicherweise gar nicht
gewollt war. Im Zweifel mull angenommen werden, daf3 die Parteien das Konkor-
dat anwenden, nicht dafl sie von ihm abweichen wollten. Dies besonders dann,
wenn die Abweichung den Verzicht auf ein Recht oder die Ubernahme einer sonst
nicht geschuldeten Leistung bedeuten wiirde (siehe den Entscheid!) vom 2. Au-
gust 1939 im Falle N.-W.). — Der SchluB}, daf Sisikon den ganzen Fall habe auBler
Konkordat stellen wollen, ist unsicher. Die Beschrinkung der Gutsprache auf
60 Tage spricht gegen ihn. Dal} Sisikon iiberhaupt fiir diese Zeitspanne die vollen
Kosten iibernahm, wird seinen Grund darin gehabt haben, daB es in dem Spar-
buch des G.Deckung besall. Der Beweis dafiir, dall Sisikon alle Kosten iiber-
nehmen und demnach den ganzen Fall auBler Konkordat stellen wollte, ist auf alle
Fille nicht erbracht.

Als Luzern am 29. Dezember 1938 G. heimtransportieren lieB, bestand somit
folgende Rechtslage: Vom 30. September bis zum 20. November 1938 war der
Fall auBer Konkordat, ab letzterem Tage war er ein Konkordatsfall, aber mit der
Besonderheit, da3 der Heimatkanton fir 60 Tage die vollen Kosten iibernommen
hatte. Die ,,Heimschaffung* durch Luzern war konkordatswidrig, da konkordats-
gemiBe Heimschaffungsgriinde (Art. 13) nicht bestanden und auch gar nicht be-
hauptet werden. Der Heimtransport des G. war rechtlich eine konkordatswidrige
Abschiebung (Art. 12, Abs. 2). DaB Luzern sich zu dieser berechtigt glaubte, weil
es den Fall fiir einen Nichtkonkordatsfall hielt, &ndert hieran nichts. Der Fall ist
demnach geméaB Art. 12, Abs. 3 ein Konkordatsfall geblieben. Die Kosten dieses
Transportes, Fr. 60.—, hat Luzern allein zu tragen, ohne Riickerstattungsanspruch
gegen Uri. (Auch gegeniiber (. oder anderen Personen diirfte es keinen solchen
haben, eben weil es sich um einen dem Recht zuwiderlaufenden Transport han-
delte).

1) Vgl. 2. Jahrgang, Nr. 10, XXVI.
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Der Beschlufl des Regierungsrates des Kantons Luzern vom 19. Dezember
1938 mulBl aufgehoben werden, soweit er aullerkonkordatliche Behandlung des
Falles nach dem 20. November 1938 verlangte.

Wielange der Fall weiterhin als Konkordatsfall zu gelten habe, hat ,,notigen-
falls* die Schiedsinstanz zu bestimmen. Dem stehen aber im vorliegenden Falle
zwei Schwierigkeiten entgegen. Erstens: Die Parteien haben diese Feststellung
nicht verlangt, sie ist nicht ins Recht gesetzt worden. Uri verlangt nur die Auf-
hebung des Beschlusses von Luzern, wonach der Fall als Nichtkonkordatsfall
zu behandeln sei. , Notigenfalls* darf nicht so verstanden werden, daf} eine Partei
auf beliebige formlose Weise den Entscheid der Schiedsinstanz anrufen konne.
Wenn die Parteien nicht einig werden kénnen, wenn demnach ein Entscheid nétig
ist, mull der eine Kanton beschlielen, dal der Konkordatsfall noch (oder nur)
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dauern solle, und gegen diesen Entscheid mul3
rekurriert werden, wenn die Schiedsinstanz angerufen werden will. Art. 12, Abs. 3
hat hier nicht ein besonderes, abgekiirztes Verfahren einfiihren wollen. Dafiir be-
standen auch keine besonderen Griinde. Man kann allerdings einwenden, daf} der
mit ,,wie lange dies gelten soll° beginnende Nebensatz demnach iiberflissig sei.
Art. 12, Abs. 3 will aber mit ihm etwas anderes hervorheben, nimlich, daf3 der
Entscheid der Schiedsinstanz in besonderem Male ein Angemessenheitsentscheid
sei. (Vgl. den Entscheid!) im Falle A. B., vom 2. August 1939). Die zweite Schwie-
rigkeit der Feststellung der Frist, bis zu der der Konkordatsfall fortzudauern hat,
liegt darin, daf3 sich das zur Zeit nicht mit Sicherheit absehen li3t. Der Wortlaut
von Art. 12, Abs. 3 konnte allerdings zur Ansicht verleiten, der Fall sei fiir den
Wohnkanton erledigt, sobald er aufhért, ein Konkordatsfall zu sein. Also z. B.
wenn der Unterstiitzte, sei es nur ganz voriibergehend, keiner Unterstiitzung
mehr bedarf, z. B. weil er Arbeit oder etwas Geld erhilt oder jemand fiir ihn
zahlt. Das ist nicht die Meinung des Konkordates, diese geht vielmehr dahin, daB3
es ganz allgemein so zu halten sei, als ob der Wegzug nicht erfolgt wire, so lange
eben der Wohnkanton gebunden bleiben soll. Dieser SchluBl miiBte doch gewil3
dann z. B. gezogen werden, wenn die Person innert dieser Frist in den Wohnkan-
ton zuriickkehrt. Sie hat dann keine neue Wartefrist zu erfiillen und es konnte
ihr auch nicht entgegengehalten werden, daf} sie unterdessen das sechzigste Alters-
jahr iiberschritten habe, sondern es wire zu halten, wie wenn sie itberhaupt nicht
weggezogen wire. (Dies auch bei Festsetzung der Wohndauer, Art. 5). Die Mei-
nung von Art. 12, Abs. 3 ist offenbar, dal der Fall ein Konkordatsfall bleibt, weil
die Beendigung des Wohnsitzes gemaf3 Art. 12, Abs. 1 nicht eingetreten ist. —
Nach dem Gesagten bleibt Luzern (zu 1) anteilspflichtig zum wenigsten bis zu dem
aus den Akten nicht ersichtlichen Zeitpunkt, da G.im Kanton Uri nicht mehr
unterstiitzungsbediirftig war. Die Frist, innert der Art.12, Abs. 3 anwendbar
bleibt, ist aber damit nicht notwendigerweise schon abgeschlossen und sie kann
nicht wohl jetzt schoh bemessen werden.

Awus diesen Griinden hat das Departement erkannt :

Der Rekurs wird geschiitzt. Der angefochtene Beschlull des Regierungsrates
des Kantons Luzern vom 19. Dezember 1938 wird aufgehoben. Die Kosten der
Unterstiitzung, einschlieflich der nach dem Heimtransport erwachsenen, sind
konkordatlich zu teilen, mit Ausnahme derjenigen fiir 60 Tage Spitalaufenthalt
in Luzern, die Uri voll zu tragen hat, und der Transportkosten, die Luzern voll zu
tragen hat.

1) Vgl. 2. Jahrgang, Nr. 10, XXVII.



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

